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6.4 Für die Ermittlung der bedingten Versagenswahrscheinlichkeit pf,fi nach Abschnitt NA.BB.5.2 ist in Gleichung 

(BB.13) die Versagenswahrscheinlichkeit pf für Bauteile des Tragwerks stets zumindest aus der Zuordnung zur 

Schadensfolge „mittel“ nach Tabelle BB.5 in Ansatz zu bringen.  

 

Für Gebäude, die einer Büro- oder vergleichbaren Nutzung dienen und deren Nutzungseinheiten mehr als 400 m² 

Brutto-Grundfläche haben (vgl. § 36 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 MBO1), ist für den Zuverlässigkeitsindex β der Wert 4,7 

und für die zugehörige Versagenswahrscheinlichkeit pf der Wert 1,3E-6 nach Tabelle BB.5 in Ansatz zu bringen. 

Sonderbauten, bei denen die Auswirkungen des Versagens oder der Funktionsbeeinträchtigung eines Tragwerks 

zu schweren Folgen für Leben, Gesundheit und die natürlichen Lebensgrundlagen (vgl. DIN EN 1990:2010-12, 

Anhang B) führen können, sind der Schadensfolge „hoch“ nach Tabelle BB.5 zuzuordnen. 
____________ 
1 nach Landesrecht 
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Zu DIN EN 1991-1-3 in Verbindung mit DIN EN 1991-1-3/A1 und DIN EN 1991-1-3/NA 

 

1 Hinsichtlich der Zuordnung der Schneelastzonen nach Verwaltungsgrenzen wird auf die Tabelle „Zuordnung 

der Schneelastzonen nach Verwaltungsgrenzen“ oder...1 hingewiesen. Die Tabelle „Zuordnung der Schnee-

lastzonen nach Verwaltungsgrenzen“ ist über https://www.is-argebau.de oder  

https://www.dibt.de/de/wir-bieten/technische-baubestimmungen abrufbar. 

 

2 Zu Abschnitt 4.3 (Norddeutsches Tiefland):  

In Gemeinden, die in der Tabelle „Zuordnung der Schneelastzonen nach Verwaltungsgrenzen“ mit Fußnote ... 

gekennzeichnet sind oder ... 1, ist für alle Gebäude in den Schneelastzonen 1 und 2 zusätzlich zu den ständigen 

und vorübergehenden Bemessungssituationen auch die Bemessungssituation mit Schnee als einer außer-

gewöhnlichen Einwirkung zu überprüfen. Dabei ist der Bemessungswert der Schneelast mit s i = 2,3 i . sk 

anzunehmen. 

 

3 Der NCI Anhang NA.F (informativ) Eislasten ist zu beachten. 

 

4 Zu Abschnitt 6.3: 

Anstelle des ersten Satzes zu NDP zu 6.3(2) gilt Folgendes: "Der Beiwert k für die Form des Überhanges darf in 

Deutschland mit k = 0,4 angesetzt werden." 
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Zu DIN EN 1991-1-4 in Verbindung mit DIN EN 1991-1-4/NA 

 

1 Zu Abschnitt NA.B.3.2 Tabelle NA.B.3, Spalte 2: 

Bei Gebäuden (Reihenmittelhäuser) mit einer Gesamthöhe h ≤ 10,0 m, an die beidseitig im Wesentlichen 

profilgleich angebaut und bei denen (rechtlich) gesichert ist, dass die angebauten Gebäude nicht dauerhaft beseitigt 

werden, darf die Einwirkung des Windes als veränderliche Einwirkung aus Druck oder Sog nachgewiesen werden. 

Dabei ist der ungünstigere Wert maßgebend. Die Einwirkung von Druck und Sog gemeinsam muss dann als 

außergewöhnliche Einwirkung angesetzt werden. 

 

2 Hinsichtlich der Zuordnung der Windzonen nach Verwaltungsgrenzen der Länder wird auf die Tabelle 

„Zuordnung der Windzonen nach Verwaltungsgrenzen der Länder“ oder...1 hingewiesen. Die Tabelle „Zuordnung 

der Windzonen nach Verwaltungsgrenzen der Länder“ ist über https://www.is-argebau.de oder 

https://www.dibt.de/de/wir-bieten/technische-baubestimmungen abrufbar. 
____________ 
1 nach Landesrecht 
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Zu DIN EN 1991-1-7 in Verbindung mit DIN EN 1991-1-7/NA 

 

Die informativen Anhänge sind nicht anzuwenden.  
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